








































































mindestens DM 10,— unaufgefordert einen Spendenschein aus. Für das im 
November 1960 errichtete Ehrenmal hat der Verein das Honorar in Höhe 
von DM 15 000,— an Prof. Mareks bezahlt. Die Errichtung des Mals ko¬ 
stete DM 1 798,—. Ferner sind weitere Nebenkosten in Höhe von 455,67 
DM entstanden. (Für das Ehrenbuch und den zugehörigen Schrein stiftete 
das Christianeum den Uberschuß eines Konzerts in Höhe von DM 900,85). 
Einen weiteren Teil der Errichtungskosten und den gärtnerischen Schmuck 
der Anlage hat die Schulbehörde übernommen. — Für schulische Zwecke 
hat der Verein dem Christianeum im abgelaufenen Jahr DM 3 400,— 
übergeben. 

Bemerkenswerte Spenden seit dem letzten Bericht vor einem Jahr sind 
eingegangen von den Herren bzw. Firmen: Margarine-Union (Bahrenfeld), 
Philipp Reemtsma, Menck und Hambrock, P. Berendsohn, Fahning, John 
T. Eßberger, Dr. Gruschke, Dr. G. Schumacher, Ernst Winter und Sohn, 
Dr. H. Knuth, Demmin, Dr. E. Reinecken, Dr. K.-H. Ranke, Gerh. Sim¬ 
mon, Dr. Max Raabe, Essigkühne-Zentrale, Dr. F. Kühnke, Mackeprang, 
Thomsen, Menzel. 

Das nächste Winterfest wird am Sonnabend, 4. November 1961, in allen 
Räumen der Elbschloßbrauerei in Nienstedten stattfinden. 

Dr. N. W. Nissen, Hamburg-Bahrenfeld, Julienstraße 1, Tel. 89 28 79. 

Achtung! 

Nächstes Winterfest 

des Vereins der Freunde des Christianeums 

am Sonnabend, dem 4. November 1961, 

in der Elbschloßbrauerei Nienstedten 
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Aus dem Leben der Schule 
Am 17. Juni 

wußte in einer sehr eindrucksvollen Gedenkstunde Prof. Dr. Sieverts, der 
von den Präfekten als Redner gewonnen war, der Schulgemeinde die Be¬ 
deutung dieses Tages vor Augen zu führen. 

Während für die Durchführung aller Klassenreisen mit Ausnahme der 
Reisen nach Berlin und nach Italien, die erst im Herbst vor sich gingen, als 
bewährter Termin auch in diesem Jahre die Zeit nach den Pfingstferien in 
Anspruch genommen wurde, hatten die sportlichen Veranstaltungen ihren 
Höhepunkt wieder im September; sie fanden sämtlich bei schönem Wetter 
statt und zeigten erfreuliche Leistungen; 

8. September 
Schwimmwettkämpfe aller Klassen im Stadionbad Altona. 

16.-19. September 
Leichtathletische Mehrwettkämpfe und Staffeln unter Teilnahme aller Schü¬ 
ler. Sieger in den Klassenwettkämpfen: Unterstufe Kl. 7a, Mittelstufe 
Kl. 10 b, Oberstufe Kl. 11b. 

20. September 
Volksparklauf. Beide Mannschaften des Christianeums wurden in ihren 
Gruppen 1. Sieger und erhielten je einen Ehrenpreis. 

27. September 
Offener Unterrichtstag. Diese Einrichtung erfreut sich bei den Eltern unse¬ 
rer Schüler zunehmender Beliebtheit und bewährt sich zugleich durch die 
Gelegenheit zu zwanglosem Meinungsaustausch als ein vorzügliches Mittel 
zur Pflege der Beziehungen zwischen Elternhaus und Schule. 

9. Oktober 
Beginn des Winterhalbjahres. Der Lehrkörper blieb diesmal von unwill¬ 
kommenen Veränderungen verschont; es gelang sogar, eine Lücke, die auf 
dem Sektor der Leibesübungen noch immer besteht, wenigstens vorerst zu 
schließen durch die Zuweisung der Kandidaten Jauß und Gohr. Die Studien¬ 
referendare Müller, Riecken, Trölsch, Ziemer, Böhmer, Bruder und Nicolai 
blieben zu ihrer Ausbildung dem Christianeum auch für das Winterhalbjahr 
zugeteilt; dazu kamen neu die Studienreferendare Dr. Ansorge, Germer, 
Hahn, Dr. Klowski, Hesel und Thomsen. Die Kollegen Dr. Sdtwenn und 
Dr. Sieveking sind zu Studienräten ernannt worden. Der Direktor konnte 
sein 40jähriges Dienstjubiläum feiern. 

31. Oktober 
Am Reformationstag fand in diesem Jahre für die Klassen 8-13 ein Fest- 
gottesdienst in der Christuskirche statt, in dessen Mittelpunkt die aufrüt¬ 
telnde Ansprache von Pastor Gotting stand. An der Gestaltung wirkten mit 
zwei Primaner als Lektoren sowie der Chor unter Kolk von Schmidt 
in harmonischer Zusammenarbeit mit dem Organisten Engelhard Barthe, 



der auch die alternierenden Stimmen zu dem cantus firmus der Choräle 
geschrieben hatte. Für die Klassen 5-7 wurde eine besinnliche Feierstunde in 
der Schule gehalten. 

10. November 
Winterfest des Vereins der Freunde des Christianeums. 200 Christianeer 
führten die Jagdkantate von Bresgen und die Schuloper „Die Bremer Stadt¬ 
musikanten“ von Bergese auf und ernteten damit lebhaften Beifall. Für den 
großen Erfolg gebührt den Kollegen von Schmidt und Weise, die in be¬ 
währter Zusammenarbeit mit viel Mühe die Werke einstudiert'hatten be¬ 
sonderer Dank. 

21. u. 24. November 
Sehr gelungene Ausführung des Schauspiels von Max Frisch „Biedermann 
und die Brandstifter“ durch die Klasse 12 b unter Stud.-Ref. Riechen. Die 
Zuschauer in der überfüllten Aula dankten mit stürmischem Beifall. 

Lange 

W. Kitzerow 

Uber die Aufgaben des Elternrates 

Mit der Rückkehr zur demokratischen Regierungsform im Staate wurden 
auf vielen Gebieten die Bürger wieder zur Mithilfe an der Lösung von Pro¬ 
blemen aufgerufen. So war es daher selbstverständlich, daß auch die Schule 
für den Fluß der Erziehung und ihrer Methoden den Rat und die Mitarbeit 
der Eltern - der „Erziehungsberechtigten“, wie es im Amtsdeutsch lautet - 
zur Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben suchte. Die Eindrücke, welche 
die Jugend heute aus ihrer Umwelt empfängt, kann die Schule allein nicht 
mehr in geordnete Bahnen lenken, um damit dem einzelnen je nach seiner 
Begabung den Eintritt in den Lebenskreis der Erwachsenen zu erleichtern. 
Die Schule, d. h. konkret die Lehrer, wären damit überfordert. Die Eltern 
können ihre Verantwortung auch während der Schulzeit nicht abwälzen. - Es 
gehört daher zu den Aufgaben des Elternrats, die Beziehungen zwischen 
Schule und Elternhaus zu pflegen. 

Durch eine Verwaltungsanordnung der Schulbehörde werden die Formali¬ 
täten geregelt, nach welcher zuerst die Elterngemeinschaft jeder Schulklasse 
einen Sprecher und seinen Vertreter zu wählen hat. Man sollte für diese Auf¬ 
gabe Mütter oder Väter wählen, welche sich mit Liebe und Aufgeschlossen¬ 
heit der evtl. Sorgen oder Anregungen der Elternschaft annehmen können, um 
sie gegenüber der Schule (Lehrer oder Schulleitung) oder auf den regelmäßigen 
Klassen-Elternabenden zu vertreten. Es gibt immer noch genügend' die Klasse 
berührende Fragen, welche sich für eine Aussprache und Klärung eignen Fra¬ 
gen von grundsätzlicher Bedeutung werden an den Elternrat herangetragen 
Dieser wird von allen Klassensprechern in einem dreijährigen Turnus gewählt 
und ist daher in der Lage, kontinuierlich an allen Aufgaben der Schulverwal- 
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tung - auch, wenn sie den Rahmen seiner Schule überschreiten - mitzuwirken. 
Der Aufbau führt in Hamburg über den Kreis-Elternrat (gemeint sind die 
Schulkreise) in die Elternkammer. Hier werden alle wesentlichen Fragen, wie 
etwa 5-Tage-Woche, Einschulungsalter, Prüfungsordnung u. ä. Verordnungen 
und Erlasse der Schulbehörde besprochen und mit entsprechenden Stellung¬ 
nahmen der Elternvertreter der Behörde zugeleitet. 

Ich zeige diesen organischen Aufbau für das Mitspracheredit der Eltern nur 
auf, um zu beweisen, daß es wohl möglich ist, allgemeingültige Probleme 
aus dem Kreis der Betroffenen bis an den Gesetzgeber heranzutragen. 

Zu den Aufgaben des Elternrats gehören ferner 
„die Fürsorge für das körperliche, geistige und sittliche Wohl im Ein¬ 
vernehmen mit dem Lehrkörper“, 

die 
„Unterstützung der Schule bei der Durchführung der Schulpflicht“ 

sowie 
„die Aufklärung der Elternschaft über Erziehungs- und Unterrichts¬ 
fragen.“ 

Da in jeder Schule in den Elternrat Vertreter des Lehrerkollegiums dele¬ 
giertwerden, kommt der Erzieher auch innerhalb des Elternrats der Schule zu 
Wort, so daß ein fruchtbarer Gedankenaustausch herbeigeführt werden kann. 

Da die Welt durch Geist und Technik in ständiger Bewegung ist, ergeben 
sich besonders für die Eltern gegenüber der heranwachsenden Jugend immer 
wieder neue Erziehungsfragen, die meines Erachtens im Erfahrungsaustausch 
mit dem Lehrer und den Eltern der Klassenkameraden unserer Kinder leich¬ 
ter zu lösen sind, als wenn man ihnen mit überlieferten, aber meist über¬ 
holten Methoden aus der eigenen Jugendzeit begegnen wollte. Es ist daher 
zu begrüßen, wenn möglichst alle Eltern die 1-2mal im Jahre statt¬ 
findenden Elternabende besuchen, die entstehenden Kontakte pflegen und da¬ 
bei offen die Freuden oder Sorgen aus den Erlebnissen mit den Kindern aus¬ 
tauschen. Eine solche Gemeinschaft der Eltern würde auch den Lehrern einen 
Rückhalt für ihre schwere Aufgabe geben. Man sollte nicht erst die Schule 
aufsuchen, wenn Schwierigkeiten und Sorgen um eine Versetzung die Trieb¬ 
feder sind. - Aus einer solchen Elterngemeinschaft wird dann auch der rich¬ 
tige Vertreter für den Elternrat gewählt, und cs ist dann keine „Formsache“, 
weil es das Gesetz so fordert. Denn auch das Gesetz ist von Eltern aus der 
Überzeugung heraus geschaffen worden, daß damit der Gemeinschaft zwi¬ 
schen Schule - Kind - Eltern gedient werden soll. 

Die Tätigkeit der Präfektur 1960/61 

Einer Tradition des Christianeums folgend möchten auch wir, bevor wir 
der neuen Präfektur unser Amt übertragen, einen Rechenschaftsbericht über 
das vergangene Jahr ablegen. 
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Das Bemühen, die Angehörigen einer Schule auch außerhalb der Unter¬ 
richtszeit dadurch zu einer Schulgemeinschaft zusammenzuschließen, daß ge¬ 
meinsame Interessen auf sportlichem oder geistigem Gebiet gemeinsam wahr¬ 
genommen werden, stößt bei unserer Schule nachgerade auf immer größeren 
passiven Widerstand. Es gibt dafür zwei Erklärungen: Erstens: Es hat eine 
Übersättigung stattgefunden. Einer Schülerschaft, die, meistens schon vom 
Elternhaus mit genügend materiellen Vorteilen versehen, jederzeit in den 
Genuß auch der kostspieligsten Vergnügen gelangen kann, bedeuten z. B. 
die unseren Mitteln gemäßen Veranstaltungen etwas unfertiger Laientheater- 
Aufführungen nicht mehr viel. (Der Sport bildet hier noch eine gewisse Aus¬ 
nahme!). Natürlich besucht man auch sie, doch mit dem Gefühl, mitsamt der 
Karte die Berechtigung zum Unterhaltenwerden gekauft zu haben. Die Ver¬ 
pflichtung zum eigenen Einsatz entfällt, und die Präfektur wird damit in die 
Rolle einer Variete-Direktion gedrängt, die ihrem Publikum (zahlend und 
dementsprechend anspruchsvoll) möglichst zahlreiche und verschiedene Num¬ 
mern in einem Vergnügungsprogramm bieten soll! Die daraus sich ergebende 
Sinnlosigkeit einer derartigen Einrichtung wie die einer oben beschriebenen 
Präfektur wird augenfällig. 

Zwar sind wir als die gewählten Schülervertreter zur Wahrung der Schüler¬ 
interessen verpflichtet, aber doch auch nur bei einem echten Bedürfnis, 
das wir auch nur als Vermittler und Träger der verschiedenen Auffassungen in 
Vertretung und mit der Unterstützung jedes einzelnen wahrnehmen können. 

Die andere mögliche Erklärung bezieht sich auf die zunehmende Individua¬ 
lisierung und Egozentrierung jedes einzelnen - wobei die Berechtigung dieser 
Geisteshaltungen, in vernünftigem Maße geübt, nicht bestritten werden soll. 
Die Gefahr dieser Zeiterscheinung wird aber erst richtig offenbar, wenn dieses 
Bild in den Alltag und die Welt des Normalbürgers übertragen wird. 

Ein Staat - und wir alle werden ja auch in der Schule auf unsere zukünf¬ 
tige Aufgabe als Staatsbürger und damit Staatsträger vorbereitet - kann nur 
unter der koordinierenden Leitung eines vom Volke gewählten obersten 
Gremiums unter Mitwirkung und Zusammenfassung der Kräfte aller - auch 
unter eventueller Nichtberücksichtigung oder Beschneidung der Rechte des 
einzelnen - ordnungsgemäß existieren; bewußt ist auch deshalb der Aufbau 
unserer Präfektur von diesem demokratischen Staatsgedanken bestimmt wor¬ 
den. Die Ausstrahlung und der Glanz eines Mosaiks ist auch nur als Zusam¬ 
menklang vieler Einzelteile denkbar. 

Die Aufgabe einer neuen Präfektur wird es also sein, wenn sie nicht schon 
von vornherein ihre Existenzberechtigung verneinen will, dieser Gefahr zu 
begegnen und immer wieder, wie schon viele Präfekturen vor ihr, den frei¬ 
willigen Einsatz jedes einzelnen zu verlangen. Diese diktatorische Forderung, 
die in Einzelfällen die Freiheit (sprich: Freizeit!) des einzelnen ziemlich be¬ 
schneiden kann, zieht ihre Berechtigung aus der Tatsache, daß sie für die ihr 
übertragene Aufgabe, Bindeglied zwischen Lehrer- und Schülerschaft zu sein 
und ein harmonisches Schulleben mitzugestalten, eigens durch den Schüler- 



rat, d. h. die Schüler, in einer geheimen Wahl ernannt und bestätigt worden ist. 
Ein Kopf ohne Verbindung zum Körper ist undenkbar, sinnlos und lebens¬ 

unfähig! 

Zurück zum Rechenschaftsbericht. Neben den täglichen kleinen Aufgaben 
und der parallel laufenden Mitarbeit im Hamburger Schülerparlament und 
in Verbindung zu unseren Nachbarschulen haben wir uns bemüht, allen an¬ 
fallenden Bedürfnissen Rechnung zu tragen: 

Bei unseren Filmveranstaltungen zeigten wir „Der zerbrochene Krug“, 
„Vor der Sündflut“ und „High Noon“. Allein dieser letzte Film fand soviel 
Anklang, daß wir von dem Erlös die Selbstkosten bestreiten konnten. Da sich 
jede Präfektur finanziell selbst tragen muß und keine Zuschüsse erhält, verbot 
sich nach dem Fiasko, das wir bei der Aufführung von zwei Tschechow-Ein¬ 
aktern - „Der Bär“ und „Der Heiratsantrag“ - durch die Hamburger Stu¬ 
dentenbühne erlebten (künstlerisch bestimmt wertvoll und ausgezeichnet dar¬ 
geboten vor 90 (!) Zuschauern, wobei wir rund 100 DM zuschießen mußten), 
jede weitere Aufführung von selbst. 

Dagegen entsprachen wir wohl mit zwei Jazzveranstaltungen der auch 
heute noch durchaus starken Nachfrage auf diesem Sektor. Unser Dank gilt 
den zugkräftigen Stars des „Quintetts“ (Konzert I + II) wie denen der „sea¬ 
port seven“ (II), der „original railroadstompers“ (I) und der „blue rhythm 
seven“ (I). 

Dank den Bemühungen des Sportpräfekten konnten an unserer Schule meh¬ 
rere Turniere (Handball, Tischtennis, Fußball) zur allgemeinen Befriedigung 
veranstaltet werden. 

Da die Milchlieferungen bedauerlicherweise wegen Arbeitsüberlastung der 
Meiereibetriebe eingestellt werden mußten, steuerten wir der ständig stei¬ 
genden Getränkenachfrage durch den Verkauf von Coca-Cola und Frisco. 
Eine geplante Einladung polnischer Schüler konnten wir leider nicht mehr 
verwirklichen, obwohl die entscheidenden Schwierigkeiten (Auswärtiges Amt) 
bereits aus dem Wege geräumt sind. Wir müssen also die Ausführung dieses 
Planes der nachfolgenden Präfektur überlassen. 

Weitere Einladungen wie die von drei Parteivertretern zu kleineren Vor¬ 
trägen und Diskussionsabenden vervollständigten unser Programm. 

Als Mahnung wurde die Feier zum 17. Juni auch von der Schülerschaft in der 
richtigen Weise verstanden, und die freiwillige Teilnahme fast der gesamten 
Schule führte uns die Bedeutung dieses Tages wieder beherrschend vor Augen. 

Unser abschließender Dank an dieser Stelle gilt allen, die uns tatkräftig 
Hilfe geleistet haben, besonders aber dem Herrn Direktor, der uns, ohne 
unsere Bewegungsfreiheit in irgendeiner Weise einzuschränken, jederzeit be¬ 
ratend und helfend zur Seite gestanden hat. 

Costa Apfelstedt 
(Oberpräfekt) 

Peter-Hannes Lehmann 
(Schulsprecher) 



Pastor Ludwig Götting 

„ . . . daß wir Gottes Kinder sind” "' 

(Römer 8, Vers 16) 

In einem zur Zeit in unserer Stadt mit großem Erfolg aufgeführten Film 
gibt es eine Szene, in der zwei sympathisch wirkende junge Leute leiden¬ 
schaftlich eine Frage diskutieren - leidenschaftlich bis zu Handgreiflichkei¬ 
ten - die Frage nämlich, ob Gott existiere. Der eine möchte Arzt werden und 
auf diese Weise sein Menschsein erfüllen, ohne an Gott zu glauben - der 
andere strebt ins Pfarramt, und für ihn ist die Existenz Gottes der Grund, an 
diesen Auftrag zu glauben. 

Der Wortstreit der beiden Studenten zeigt, daß es sich nicht um die theo¬ 
retische Lösung eines Problems handelt, sondern um eine Lebenshaltung. Wir 
erleben einen solchen Vorgang wie den eben angedeuteten mit und stehen im 
gleichen Augenblick selbst vor der Frage nach der Existenz Gottes und sind 
vielleicht sogar schon dabei, unsere Entscheidung zu treffen und Stellung zu 
beziehen. Es gibt eine andere Szene, die in klassischer Weise und vergleichbar 
diesen Komplex anspricht. Ich meine den in der Apostelgeschichte berichteten 
Vorgang, als Paulus auf dem Areopag in Athen angesichts des dort aufgestell¬ 
ten Altars, dessen Inschrift vermutlich „Den unbekannten Göttern“ lautete, 
auf jene gleiche Frage einging und seine Antwort in dem Bekenntnis zu Jesus 
Christus aussprach. Damit aber war das Entscheidende geschehen: der Sinn 
und Grund des Glaubens war einbezogen in die Geschichte des Menschen, in 
den realen Raum unseres Daseins. Die Unmittelbarkeit dessen, was uns unbe¬ 
dingt angeht, ergab sich nicht als bloße Spekulation, als womöglich trüge¬ 
rische Illusion, sondern als die radikale - aus der Wurzel unserer Existenz 
herrührende — Verwirklichung des Menschseins. 

Wir vermögen nachzuempfinden, was es - um ein drittes Beispiel anzu¬ 
fügen - für Martin Luther bedeutete, als er beim Studium des Römerbriefes 
im Jahre 1513 in dem Erfurter Kloster die Entdeckung machte, daß der legi¬ 
time Anspruch des Menschen, im Sinnzusammenhang der Schöpfung und der 
Geschichte sein Dasein zu leben, nicht anders ausgedrückt und verdeutlicht 
werden konnte als in dem Satz, der die Wahrheit des Glaubens enthält. 

Ich meine die Auskunft, die unsere Lage vor Gott klärt und den Anspruch 
in dem Zuspruch unseres wahren und echten Ranges darlegt: 

Wir haben keineswegs einen Geist verliehen bekommen und als Vorgabe 
erhalten, damit daraus sich die miserable Fragwürdigkeit unserer Abhängig¬ 
keit ergäbe - dann befänden wir uns in der Situation von Sklaven und 
Knechten und hätten nur Anlaß und Grund, uns in dieser Abhängigkeit zu 
fürchten. Es steht ganz anders mit uns: Vor Gott befinden wir uns, nach 
seiner Absicht, nachdem, was wir an dem Christusvorgang ablesen, in der 

* Predigt vor der Mittel- und Oberstufe des Christiancums zum Reformationsfest am 31. 10. 1961. 

8 



I 

Lage eines Sohnes, dessen Lebensinhalt eben darin gekennzeichnet ist, daß er 
als Sohn zu seinem Vater gehört. Das quälende Abhängigkeitsverhältnis - 
unerkennbaren Mächten ausgeliefert zu sein - ist abgelöst durch die uns zu¬ 
gesagte Zugehörigkeit zum Sinn und Grund der Welt, zum Ursprung und 
Ziel der Geschichte, zu der Energie, die in der Liebe Gottes zu seinem Geschöpf 
realisiert wird. 

Die Entdeckung Luthers ist das Wagnis des Glaubens, jene unbeirrbare 
Vertrauenshaltung, die darum ohne dogmatische Enge und Angst Gott nur 
erkennt in der „Larve seines Sohnes Christus“. Dieser Sohn repräsentiert den 
Vater, er ist rechtens, mündig und bevollmächtigt. Er enthebt uns in einem 
bestimmten Umfang der Spekulation, wer Gott denn nun eigentlich sei, ob 
er überhaupt existiere. In den Gedanken und Äußerungen Jesu kommt uns 
der „verborgene“ Gott so nahe, daß ohne Bruch und Mißverständnis unser 
Menschsein qualifiziert erscheint, in dem mitmenschlichen Dasein: Gott als 
der Vater redet uns an, schenkt uns die Kindschaft und damit den Nächsten 
als unseren Bruder. 

Damit ist nach zwei Richtungen die Wesenheit des Glaubens als ganz und 
gar wagendes Vertrauen begründet: der Anspruch Gottes ruft uns und schafft 
jenen Stand der Gerechtigkeit, der völlig unabhängig von juristischen und 
moralischen Bedingungen seine Liebe ist. Dieser Anspruch befreit uns, je 
höher wir ihn veranschlagen, um so sicherer von der Ich-Bezogenheit und 
Selbstsucht, die das Gegenbild aller Frömmigkeit und die schlimmste aller 
Abhängigkeiten ist. 

Der Satz aus dem Römerbrief des Paulus, Kap. 8, Vers 16, den wir schon in 
der Eingangsliturgie in der uns schwerfällig und altertümelnd erscheinenden 
Sprache Luthers gehört hatten, faßt das, worauf es entscheidend ankommt, 
zusammen: 

In der Gewißheit solchen Anspruchs, dieser Zusage, daß der Sinn der 
Schöpfung und der Geschichte, darin sachlich zugehörig auch unser persön¬ 
liches Leben - Gottes Vatersein für uns ist, birgt sich unser Glaube. 

Das Geschäft mit der Angst, das oft genug im Namen Gottes und der 
Religion schrecklich und furchtbar genug betrieben wurde und wird, ist zu 
Ende. Wir leben vor Gott nicht in der kleinlichen Gesetzlichkeit wie etwa 
ein sehr kleiner Angestellter bei seinem Chef, dem als kleinem Mann nur 
übrig bleibt, seine Reste von Eigenständigkeit und Selbstbewußtsein in sein 
Hobby zu retten. Wir sind als Söhne eines Vaters - um im Bilde zu bleiben - 
eher die Teilhaber, mitverantwortlich, repräsentativ einbezogen in das, was 
das Wesen und der Wille des Vaters meint. 

Ich brauche nicht lange davon zu sprechen, daß wir auf diesem Wege 
wahrscheinlich auch das Bild des Vaters neu entdecken müssen. Der Vater 
existiert für uns in den verschiedenen Stufen des Werdens und Reifens, in 
dem sich entfaltenden Selbstbewußtsein sehr unterschiedlich. Es ist kaum 
verwunderlich, daß uns dabei die Übertragung des Bildes vom Vater auf 
Gott nur schlecht oder überhaupt nicht gelingt. Es ist bestimmt kein Unglück, 
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wenn uns der Vater gelegentlich in der Rolle des komischen Alten aufzutreten 
scheint - wenn wir uns nur endgültig fangen und einsehen lernen, daß das 
Vatertum unseres Vaters - unabhängig von Einzelheiten seines persönlichen 
Verhaltens - ein Mandat ist, das im Sinnzusammenhang bewußt gewordener 
Schöpfung das Mandat Gottes ist. Demnach steht es umgekehrt: Das Bild 
des Vaters gilt, weil es das Abbild des Vaterbildes Gottes ist. 

Das ist die Wahrheit über unserem Leben, die äXfļdeicc ■ die Liebe, die 
nicht verborgen bleiben kann, die höchst anspruchsvoll mit uns umgeht. Dort 
allein aber ist die Freiheit, die eXev&EQia, nicht der billige Freibrief, tun zu 
können, was einem gerade eben noch einfällt. Freiheit ist vielmehr das un¬ 
bedingte Herausgerufensein aus jeglicher fragwürdiger Abhängigkeit und die 
Berufung in ein uneingeschränktes Vertrauensverhältnis in der Gestalt dieser 
Zugehörigkeit des Sohnes zu seinem Vater. 

An dieser Stelle ist nun nicht nur alle Angst und Furcht aufgehoben - wir 
sind auch aller dieser törichten albernen Moralprediger« entronnen, die uns so 
schnell sauer werden läßt. Gewiß, wir haben es nötig, angestoßen zu werden. 
Wir begreifen nicht gleich, daß unsere miserable Art, mißmutig unsere schuli¬ 
sche Existenz zu bewältigen - möglichst unauffällig und einigermaßen 
bequem - zu unserem Anspruch nicht paßt. Aber noch weniger trauen wir mit 
Recht denjenigen, die uns mit erhobenem Zeigefinger auf formale Leistungen 
hin traktieren, anstatt uns anspruchsvoll in Pflicht zu nehmen - in die Pflicht 
nämlich: nicht unter unserem Rang zu bleiben. 

Zu Gott „lieber Vater“ sagen ist alles andere als eine rührend sentimentale 
Angelegenheit. Die Unmittelbarkeit unserer Verantwortung als die Söhne 
dieses Gottes, dieses Sinnes unseres Menschseins, miteinander wahrzumachen, 
kann uns von niemand abgenommen werden. Auch nicht von der kirchlichen 
Institution, die uns als Autorität und Lehranstalt in der mittelalterlichen 
Form gefährlich nahe an die Abhängigkeit heranführt. Wer einen Vater hat, 
braucht - Gott sei Dank - keinen Vormund. 

Er benötigt auch nicht das Kompendium der Vorschriften, wie man seinem 
Nächsten als ein Bruder beisteht. Wir haben diesen Nächsten und sind selber 
ein Nächster, weil dieser Glaube, dieser Anspruch unserer Sohnschaft, mit 
dem Gott uns beruft, dem anderen ebenso gilt wie er mir gilt. 

Der andere kann nicht mehr — wenn ich mich innerhalb dieses umfang¬ 
reichen sinngebenden aus allem „Nichts" herausreißenden Mandats meiner 
Kindschaft ernst nehme - das billige Spielzeug meiner Gedanken und das 
Objekt meiner Unverantwortlichkeit werden oder sein. Wenn ich von dem 
Vater lerne, daß sein Leben die Hinwendung zu seinem Kind ist, dann sollte 
ich auch z. B. von meiner geliebten Mutter lernen, daß der Anspruch ihrer 
Liebe ist: nicht mit einer entsetzlich frivolen und anspruchslosen Art hem¬ 
mungslos zu sein - ohne die Bereitschaft zu Auftrag und Sinn - verwechselt zu 
werden. Das Menschsein, dieses Bild des Sinnhaften, bedeutet soviel, wie wir 
aus Einsicht in diese Gedanken und aus dem inwendigen Auslesen - intellektus 
- mit dem anderen, unserem Nächsten wahr machen. 
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Darum steht der Satz, der jeden einzelnen von uns in seinem Sohnsein 
meint, im Plural. Gottes Vatersein, sein Gestaltwerden in dieser unserer 
menschlichen Existenz, begründet unser verantwortliches Person-Sein und dar¬ 
in umfassend unsere Gemeinschaft. 

Die äußeren Bedingungen unseres Lebens sind nie gleichgültig. Aber wir 
lassen uns von ihnen nicht verknechten - wir leben in dem paulinischen frei¬ 
heitlichen Sinne unter ihnen „ wc /*/) “• Wir leben und glauben in dieser 
wirklichen Welt und in dieser Zeit. Wir träumen uns nicht hinaus, um uns 
um die Aufgaben des Menschseins zu drücken. Wir pflastern die wunden 
Stellen und die Brüche unseres Daseins nicht mit fromm scheinenden und in 
Wahrheit unfrommen Illusionen. Unser Glaube aber, daß Gott sich uns zu¬ 
wendet, daß der Sinn unseres Lebens und der Sinn von Schöpfung und Ge¬ 
schichte in seiner Anrede, als Sprache und Geist, Lebendigkeit und Offensein 
da ist - formiert sich in die Energie unserer Verantwortung. Ihre Quelle 
aber ist die Macht, die einzig unsere Welt und uns selbst ändert: die An¬ 
wesenheit Gottes, des Vaters, als Liebe. Je mehr uns unser Vater zutraut, je 
anspruchsvoller er mit uns umgeht, um so deutlicher liebt er uns. Er möchte, 
daß wir ihn anerkennen, indem wir ihm mit unserem Leben, in Bewußtsein 
und klarer Entscheidung, danken (gratiam re-ferre!). 

Deshalb sage ich nun noch einmal den Satz, von dem wir in Gedanken 

ausgegangen sind: 
„Wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, daß wir uns aber¬ 

mals fürchten müßten; sondern wir haben einen kindlichen Geist empfangen, 
durch welchen wir rufen: Lieber Vater! 

Dr. Max llaabe: 

Aus alten Zeiten 

(Teil I) 

In unserer schnellebigen Zeit droht Altes in Vergessenheit zu geraten. Es 
ist deshalb notwendig, die Schätze der Vergangenheit zu heben und die Er¬ 
innerung daran wachzurufen. 

Wie war die Verfassung des Christianeums um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts? Wie war die Stellung und Honorierung der Lehrer? Welche 
Rechte und Pflichten hatten die Schüler? 

Das Christianeum war bis zum Jahre 1864 eine Schulanstalt des dänischen 
Gesamtstaates, es lag im Bereich des Herzogtums Holstein, das damals durch 
Personalunion mit Dänemark verbunden war. Im Jahre 1844 hat der dänische 
König Christian der Achte die rechtlichen Verhältnisse des Christianeums 
neu geordnet, unter Beseitigung des bisherigen akademischen Gymnasiums 
mit seiner „Selecta“ ein fünfklassiges Gymnasium geschaffen und dafür eine 



Gymnasienordnung erlassen, durch die sämtliche älteren bis dahin in Geltung 
gewesenen Bestimmungen beseitigt wurden. In dieser Gymnasienordnung ist 
weiter auf eine von der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Kanzlei zu ge¬ 
nehmigende Instruktion zur Richtschnur für den Direktor und die Lehrer so¬ 
wie auf ein hinsichtlich der „Schulzucht“ zu erlassendes besonderes Schulgesetz 
verwiesen. Alle drei Verordnungen und Verfügungen sind am 10. Februar 
1844 erlassen und in der chronologischen Sammlung der im Jahre 1844 er¬ 
gangenen Verordnungen und Verfügungen für die Herzogtümer Schleswig 
und Holstein abgedruckt worden. 

Da dieses Gesetzblatt durch Bombeneinwirkung vielfach vernichtet und 
heute schwer erreichbar ist, sollen die drei vorgenannten Gesetze mit Rüde¬ 
sicht auf ihren historischen Wert in unserem Mitteilungsblatt in 3 aufeinander 
folgenden Heften abgedruckt werden, und zwar 

1. die Gymnasienordnung für das Christianeum in Altona, 
2. die Instruktion für den Direktor und die Lehrer am Gymnasio in Altona, 
3. das Gesetz für die Schüler des Christianeums zu Altona. 

Der Inhalt dieser Veröffentlichungen spricht für sich selbst und bedarf im 
allgemeinen keines Kommentars. Die schulgeschichtlichen Zusammenhänge 
sind in der Jubiläumsschrift zum 200jährigen Jubiläum des Christianeums 
dargestellt. Wohl aber erscheint es angezeigt, einige Erläuterungen zu den in 
der Gymnasienordnung enthaltenen Zahlen zu geben, damit sie Leben ge¬ 
winnen. Die Gymnasienordnung enthält Angaben über die Zusammensetzung 
der Einnahmen der Schule (§ 10), die Bezüge der Lehrer (§ 18) und das von 
den Schülern zu zahlende Schulgeld, das je nach der Höhe der Klasse nach 
oben gestuft war (§ 21). Bei diesen Zahlenangaben ist zwischen Dänischen 
Reichsbankthalern (Rbthlr.) und Reichsthalern Schleswig-Holstein Courant 
(Rthlr. Cour.) unterschieden. Dieser Unterschied erklärt sich daraus, daß beide 
Währungen in den Herzogtümern damals nebeneinander bestanden und jede 
ihren eigenen Wert hatte. Damals war ein Dän. Reichsbankthaler — 96 Reichs¬ 
bank-Schilling Dän. — 30 Schilling Schleswig-Holst. Courant. Ein Reichs¬ 
thaler Schleswig-Holst. Courant entsprach 48 Schillingen Schleswig-Holst. 
Courant. Ein Reichsbank-Schilling entsprach in den Jahren 1839-1853 etwa 
6,68 Reichspfennigen und ein Courant-Schilling etwa 20,50 Reichspfennigen. 
Wenn also dem Direktor nach der Gymnasienordnung außer freier Wohnung 
ein jährliches Gehalt von 1600 Reichsbankthalern zustand, so bedeutet das 
in unsere Währung übersetzt ein Gehalt von 10 000 Reichsmark. Wenn ein 
Primaner des Christianeums 51 Rbthlr. 19Vs Reichsbank-Schillinge oder 
32 Reichsthaler Courant an Klassengeld jährlich zu zahlen hatte, so bedeutet 
das die Zahlung eines Betrages von reichlich 300 Reichsmark. Die Währungs¬ 
angaben sind dem sorgfältigen Werk von Emil Waschinski entnommen: 
Währung, Preisentwicklung und Kaufkraft des Geldes in Schleswig-Holstein 
von 1225-1864 (Band 26 der Quellen und Forschungen zur Geschichte 
Schleswig-Holsteins, Karl Wachholtz Verlag, Neumünster 1952). In diesem 
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Buche sind auch wertvolle Angaben und Tabellen über die Kaufkraft des 
Geldes in den einzelnen Geschichtsperioden enthalten. 

Das Wort „S. M.“ in § 10 der Gymnasienordnung bedeutet Zahlung in 
Silbermünze, nicht minderwertigem Papiergeld. 

I. 

18. Rescript an das Gymnasiarchalcollegium in Altona 
betr. die Erlassung einer Gymnasialordnung für das 
Christiancum in Altona. 

Christian der Achte pp. Wir haben Uns allerhöchst bewogen gefunden, unter 
Aufhebung sämtlicher älterer, die Einrichtung des Altonaer Gymnasiums betref¬ 
fenden Anordnungen und Verfügungen, namentlich der hierüber in dem Funda- 
tionsbriefe vom Ilten Mai 1744 und in der Gymnasienordnung vom 29sten Sept. 
1773 enthaltenen Vorschriften, sowie der dem Rescript vom 19ten März 1777 den 
Altonaern Gymnasiasten ertheilten Dispensation vom akademischen Triennio, die 
hiebei angeheftete Gymnasienordnung für das Christiancum zu Altona proviso- 
risdi zu erlassen. Dabei ist es Unser höchster Wille, daß von dieser Gymnasien¬ 
ordnung, damit sie den Lehrern und anderen, denen daran gelegen ist, besser be¬ 
kannt und dadurch die Beobachtung derselben erleichtert werde, eine hinlängliche 
Anzahl Exemplare dort abgedruckt und vertheilt werden soll. 

Solches geben Wir euch zur Nachachtung und weiteren Verfügung hiedurch zu 
erkennen. 

Wornach pp. Gegeben pp. Kopenhagen, den lOten Februar 1844. 

Gymnasienordnung für das Christiancum in Altona 

§ 1. 

Das Gymnasium in Altona, welches auch fernerhin den Namen Christiancum 
führt, ist eine Gelehrtenschule, deren Zweck die Vorbereitung und Bildung der¬ 
jenigen ist, welche später auf der Universität wissenschaftlichen Studien obzuliegen 
bestimmt sind. Alle Einrichtungen dieser Schule, die Lehrmethoden und die Un¬ 
terrichtsgegenstände sind daher diesem Ziele entsprechend zu wählen und anzu¬ 
ordnen. Die besonderen Zwecke derjenigen Schüler, deren künftiger Beruf eine 
eigentliche gelehrte Bildung nicht erheischt, können mithin nur in so fern berück¬ 
sichtigt werden, als die Aneignung einer, für ihre künftige Bestimmung passenden 
Bildung mit den vorhandenen Mitteln sich bewerkstelligen läßt. 

§ 2. 

Das Gymnasium besteht aus 5 Classen, welche den Namen Prima, Secunde, 
Tertia, Quarta und Quinta führen, von denen die letztere aus der bisherigen Vor¬ 
bereitungsschule gebildet wird. In Zukunft fällt die Benennung Sclecta so wie die 
Ertheilung einer Matrikel beim Eintritt in die oberste Classe weg. 



§ 3. 

Für die gesamten Gegenstände des wissenschaftlichen Unterrichts sind beim 
Gymnasio 6 Hauptlehrer angestellt, nämlich der Director und erste Lehrer, so 
wie ein zweiter, dritter, vierter, fünfter und sechster Lehrer. Diese bilden das 
Lehrercollegium. Für den Unterricht im Schreiben und Rechnen, so wie in den 
neueren Sprachen und anderen gemeinnützigen Kenntnissen, namentlich im Ge¬ 
sänge und Zeichnen, wird durch einen Schreib- und Rechnenmeister und durch die 
Annahme von Gehülfslehrern oder Adjuncten gesorgt. 

§ 4. 

Bis zur anderweitigen Verfügung ist das Gymnasiarchalcollegium die dem Gym¬ 
nasio zunächst vorgesetzte Behörde. Dieses besteht aus dem Oberpräsidenten, dem 
Kirchenprobsten, dem ersten Bürgermeister und dem Syndicus der Stadt Altona. 
Der Oberpräsident hat den Vorsitz und die Leitung des Geschäftsganges und bei 
Stimmengleichheit die Entscheidung. Der Syndicus führt das Protokoll über die 
gefaßten Beschlüsse, und hat die Ausfertigungen und Berichte zu entwerfen. Auch 
liegt ihm die Aufbewahrung der Archivalien des Gymnasiarchalcollegii ob. 

§ 5. 

Das Gymnasiarchalcollegium hat im Allgemeinen darauf zu sehen, daß die, sei¬ 
ner Fürsorge empfohlene Anstalt in allen ihren Theilen so unterhalten werde, daß 
sie ihrem Zwecke möglichst entsprechen kann. Insbesondere hat dasselbe sich an¬ 
gelegen sein zu lassen, alle Hindernisse, welche dem Gedeihen der Schule im Innern 
derselben und von Außen entgegentreten, zu beseitigen und die Freiheit der Lehrer 
in ordnungsmäßiger Erfüllung ihres Berufs zu befördern. Für Handhabung einer 
guten Ordnung und Disciplin haben die Lehrer nöthigenfalls vom Gymnasiarchal¬ 
collegium alle Unterstützung zu gewärtigen. 

§ 6. 

Zur Berathung über die Gegenstände seiner Wirksamkeit versammelt sich das 
Gymnasiarchalkollegium in der Regel, wenn nicht besondere Umstände außer¬ 
ordentliche Zusammenkünfte nothwendig machen, zweimal im Jahre, um Ostern 
und Michaelis. Von dem Vorsitzenden Mitgliede wird der Tag der Versammlung 
den übrigen Gymnasiarchen angezeigt. Es bleibt dem Ermessen des Gymnasiarchal¬ 
collegii überlassen, in geeigneten Fällen den Director der Anstalt zu den Sitzungen 
hinzuzuziehen. Dieser hat jedoch dort nur eine berathende Stimme. 

§ 7. 

Damit das Gymnasiarchalcollegium die Aufgabe seiner Wirksamkeit desto voll¬ 
kommener erreichen kann, wird dasselbe stets eins seiner Mitglieder zur Führung 
der speciellen Aufsicht über die Anstalt committiren. Diesem liegt es ob, sich von 
Zeit zu Zeit die von den einzelnen Lehrern zu haltenden Classendiarien, so wie 
die Conferenzprotokolle des Lehrercollegii vorlegen zu lassen. So oft, als möglich, 
wenigstens alle Monate einmal hat das committirte Mitglied die Unterrichts¬ 
stunden zu besuchen und sich so von dem Zustande des Gymnasii fortwährend 
eine genaue Kenntnis zu verschaffen. Ohne der Selbständigkeit der Lehrer zu nahe 
zu treten oder in den Unterricht einzugreifen, theilt der Schulinspector seine Be- 



merkungen über die Art und Weise des Unterrichts und die gehandhabte Schul¬ 
zucht, so wie seine Beobachtungen über die Fortschritte und das Verhalten der 
Schüler dem Director mit. 

Überhaupt richtet er seine Aufmerksamkeit auf die gehörige Befolgung der be¬ 
stehenden Anordnungen. Nach Beschaffung des Falles hat er, wenn seine Erinne¬ 
rungen und Bemühungen unwirksam bleiben, die erforderliche Anzeige an das 
Gymnasiarchalcollegium gelangen zu lassen. 

Jedes sonstige Mitglied des Gymnasiarchalcollegii hat das Recht, sich auf gleiche 
Weise von dem Zustande der Schule zu überzeugen. 

§ 8. 

In allen das Gymnasium betreffenden Angelegenheiten, welche von dem Gym¬ 
nasiarchalcollegium nach den ihm zugewiesenen Befugnissen nicht erledigt werden 
können, ist von demselben an die Schleswig-Holstein-Lauenburgische Kanzelei zu 
berichten. An diese ist jedesmal zu Neujahr, nach Vernehmung des Directors, über 
den Zustand und die gesamten Verhältnisse der Anstalt ein Jahresbericht zu er¬ 
statten. Gleichfalls liegt es dem Gymnasiarchalcollegium bis zu einer anderweitigen 
Bestimmung ob, die acht Wochen vor Anfang des Semesters bei demselben ein¬ 
gereichte halbjährliche Lectionstabelle mit einem gutachtlichen Bedenken an die 
Kanzelei zur Genehmigung einzusenden. 

§ 9. 

Außerdem bildet das Gymnasiarchalcollegium in den zu seiner Competenz ge¬ 
hörigen Rechtssachen § 19 die erste richterliche Instanz. Von den Entscheidungen 
desselben tritt nach Maßgabe der desfalls bestehenden Vorschriften der Recurs an 
das Schleswig-Holstein-Lauenburgische Oberappellationsgericht ein. 

§ 10. 

Dem Gymnasio verbleiben auch fernerhin alle Fonds, Stiftungen und Legate, 
welche es bisher besessen hat. Die Einnahmen desselben bestehen: 

1) . aus den Zinsen des demselben gehörigen Capitalvermögens; 
2) . aus dem Ertrage der dem Gymnasio zukommenden Klingbeutel- und Becken¬ 

gelder von der Kirche; 
3) . aus einer jährlichen Recognition der Bierbrauerzunft von 96 Rbthlr. S.M. 

oder 60 Rthlr. Cour.; 
4) . aus einem Zuschüsse der Stadtkasse von 640 Rbthlr. S.M. oder 400 Rthlr. 

Cour.; 
5) . aus der Miethe-Einnahme von den Kellern des Gymnasiengebäudes; 
6) . aus dem Überschüsse der Einnahme des Sdiröder’schen Legats; 
7) . aus einem Beitrage der Königlichen Kasse von 2582 Rbthlr. 38 2/5 rbß oder 

1640 Rthlr. Cour. 
Letztere Summe wird künftig directe an die Gymnasienkasse einbezahlt werden. 

§ 11. 

Die Verwaltung der Gymnasienkasse wird auch in Zukunft von der Kämmerei 
geführt und jährlich mit der Stadtrechnung über dieselbe Rechnung abgelegt. Von 
dieser Gymnasienrechnung ist sowohl dem Gymnasiarchalcollegio als dem Director 
eine Abschrift zuzustellen. Die Unterhaltung der Gebäude des Gymnasii wird aus 



der Stadtcasse bestritten und von denselben Behörden, wie bei anderen städtischen 
Gebäuden angeordnet, und durch den Stadtbaumeister geleistet. 

Sollten vom Gymnasiarchalcollegium Mängel in Betreff der, der Anstalt an¬ 
gewiesenen Gebäude wahrgenommen werden, so hat es zu veranlassen, daß den¬ 
selben baldigst abgeholfen werde. An das Gymnasiarchalcollegium richtet auch der 
Director seine Anträge, welche er hinsichtlich der äußeren Einrichtung des Gym- 
nasii zu stellen, sich bewogen sehen möchte. 

§ 12. 

Die Oberaufsicht über die wissenschaftlichen Sammlungen des Gymnasii führt 
der Director. Zu diesen gehört namentlich die Bibliothek, deren Fonds aus den 
für dieselbe bestimmten Zinsen des Schrödcr’schen Legats und aus den etwaigen 
vom Gymnasiarchalcollegio bestimmten Überschüssen der Einnahme des Gym¬ 
nasii, so wie aus den Beiträgen der abgehenden Schüler bestehen. 

§ 13. 

Einem der 6 Hauptlehrer wird vom Gymnasiarchalcollegio die specielle Ver¬ 
waltung der Bibliothek übertragen. Für diese Mühewaltung genießt derselbe als 
Bibliothekar jährlich 48 Rbthlr. oder 30 Rthlr. Cour, aus der Gymnasienkasse, 
und 32 Rbthlr. oder 20 Rthlr. Cour, aus dem Schröder’schen Legat. 

§ M. 

Nach den besonderen Bedürfnissen der einzelnen Lehrfächer und der anerkann¬ 
ten Brauchbarkeit für die Zwecke eines Gymnasii erfolgt die Anschaffung noch 
nicht vorhandener Werke, nachdem das Lehrercollegium sich darüber berathen 
hat, wie die Fonds der Bibliothek am zweckmäßigsten zur Vermehrung derselben 
zu verwenden sind. Der Ankauf selbst so wie der Verkehr mit Buchhändlern und 
Buchbindern geschieht durch den Bibliothekar, welcher die Bücher mit der nöthigen 
Bibliotheks-Bezeichnung zu versehen, in den Catalog einzutragen und der Biblio¬ 
thek einzureihen hat. Über die Verwendung der Fonds der Bibliothek hat derselbe 
dem Gymnasiarchalcollegio jährlich eine vom Director mitunterzeichnete Rech¬ 
nung abzulegen. 

§ 15. 

Der Bibliothekar hat sich wöchentlich ein oder zwei Stunden, welche von der 
Lehrerconferenz festgesetzt sind, in der Bibliothek einzufinden, um Bücher auszu¬ 
leihen und die geliehenen wieder in Empfang zu nehmen. Die ausgeliehenen Bü¬ 
cher werden vom Bibliothekar in das dazu bestimmte Protokoll eingetragen, in 
welchem außer dem Titel derselben der Name des Empfängers, das Datum des 
Empfangs und der Zurückgabe bemerkt wird. 

Jeder Empfänger hastet für die Rücklieferung der entlehnten Bücher in un¬ 
beschädigtem Zustande. Größere lexicalische und Kupferwerke dürfen von den 
Schülern nur auf der Bibliothek selbst nachgeschlagen und benutzt, nicht aber mit 
nach Hause genommen werden. Überhaupt ist durch Festsetzung angemessener 
Benutzungfristen dafür Sorge zu tragen, daß nicht einzelne Bücher dem gemein¬ 
samen Gebrauche zu lange entzogen werden. 

Die Benutzung der Bibliothek steht nicht nur den Lehrern und Schülern des 
Gymnasii frei, sondern wird auch anderen Freunden der Wissenschaft, so fern sie 
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für die Rücklieferung der empfangenen Werke gehörige Sicherheit gewähren, 
verstattet. 

§ 16. 

Die Stellen der sechs Hauptlehrer so wie des Schreib- und Rechenmeisters wer¬ 
den allerhöchst unmittelbar besetzt. Die Hülfslehrer oder Adjuncten werden nach 
dem stattfindenden Bedürfniß mit Genehmigung der Schleswig-Holstcin-Lauen- 
burgischen Kanzelei vom Gymnasiarchalcollegio auf kürzere oder längere Zeit 
angenommen. Sobald die Stelle eines Hauptlehrers, oder die des Schreib- und 
Rechnenmeisters erledigt wird, hat das Gymnasiarchalcollegium diese Vacanz 
durch eine Anzeige in öffentlichen Blättern bekannt zu machen. In dieser sind die 
Bewerber aufzufordern, ihre an Seine Majestät den König zu richtenden Gesuche 
unter Anschließung von Zeugnissen bei dem Gymnasiarchalcollegio einzureichen. 
Von letzterem werden, nach Vernehmung des Directors, die eingegangenen Ge¬ 
suche mit seinem gutachtlichen Bedenken an die Schleswig-Holstein-Lauenburgische 
Kanzelei eingesandt. 

Die Anträge auf Annahme von Hülfslehrern hat das Gymnasiarchalcollegium 
der Kanzelei mit einer genauen Übersicht über die disponiblen Mittel der Gym¬ 
nasienkasse so wie unter Angabe der von den Hülfslehrern gestellten Bedingungen 
vorzulegen. 

§ 17. 

Die allerhöchst ernannten Lehrer sind nach Vorzeigung ihrer Bestallung öffent¬ 
lich und feierlich in ihr Amt einzuführen. Die Einführung des Directors geschieht 
durch das Gymnasiarchalcollegium, die der übrigen Lehrer durch den Director. 

Die Hülfslehrer werden gleichfalls vom Director jedoch nicht öffentlich, sondern 
nur in Gegenwart des, mit der besonderen Schulinspcction beauftragten Mitgliedes 
des Gymnasiarchalcollegii, der sämtlichen Lehrer so wie der künftigen Schüler des 
Angestellten eingeführt. 

§ 18. 

Die sechs Hauptlehrer und der Schreib- und Rechnenmeister genießen außer 
freier Wohnung folgende Einnahmen und Emolumente: 

1) . Der Director und erster Lehrer erhält ein jährliches Gehalt 
von 1600 Rbthlr. 
und aus dem Schröder’schen Legat für die demselben nach 
§ 1 der Fundationsacte obliegenden Geschäfte 32 Rbthlr. 

1632 Rbthlr. 
2) . der zweite Lehrer 
3) . der dritte Lehrer 
4) . der vierte Lehrer 
5) . der fünfte Lehrer 
6) . der sechste Lehrer 
7) . der Schreib- und Rechnenmeister 

Sämtliche Gehalte werden in vierteljährlichen Raten aus der Gymnasienkasse 
ausbezahlt. 

Außer diesen festen Gehalten kommt jedem der fünf ersten Lehrer ein Fünftel 
von dem Classcngclde der vier oberen Classen des Gymnasii zu. Von dem Classcn- 
gelde der Quinta erhält der sechste Lehrer die Hälfte und der Schreib- und Rcch- 

1240 Rbthlr. 
1160 Rbthlr. 
860 Rbthlr. 
540 Rbthlr. 
400 Rbthlr. 
320 Rbthlr. 
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nenmeister ein Drittel.*) Dem jetzt angestellten Schreib- und Rechnenmeister wird 
für den Unterricht im Schönschreiben und Rechnen von jedem Schüler der dritten 
und vierten Classe eine vierteljährliche Vergütung von 1 Rbthlr. 6 2/5 rbß. oder 
32 kl. Cour, bezahlt. 

Alle sonstigen Gebühren und Nebeneinnahmen, namentlich die bisher genos¬ 
senen für die Aufnahme der Schüler, die Versetzung derselben in eine andere 
Classe, für die Ertheilung der Matrikel bei dem Eintritt in die bisherige Selecta, 
für die Durchsicht der Abschiedsrede, für die Ertheilung der Zeugnisse an die Ab¬ 
gebenden, so wie die Ausfertigung des Programms u. s. f. fallen in Zukunft gänz¬ 
lich weg. Außer den in dieser Gymnasienordnung ausdrücklich ausgeführten Zah¬ 
lungen darf den Schülern überall nichts mehr abgefordert werden. 

Das Gehalt der Hülfslehrer richtet sich nach den bei ihrer Annahme fest¬ 
gesetzten Bedingungen. 

§ 19. 

Die vor dem Jahre 1844 bei dem Gymnasio angestellten Lehrer und Officialen 
behalten, so lange sie nicht aufrücken oder versetzt werden, ihren Gerichtsstand 
vor dem Gymnasiarchalcollegio, vor welchem sie dirccte zu belangen sind. Gleicher¬ 
weise kommt dieser Gerichtsstand noch auf die in den Ruhestand Versetzten und 
die Wittwen und Kinder der jetzt und früher Angestellten zur Anwendung. Für 
die Wittwen ist dies so lange der Fall, als sie im Wittwenstande bleiben, für die 
Kinder aber bis zur erlangten Mündigkeit. Im übrigen sollen für die Zukunft die 
allgemeinen Rechtsvorschriften in Betreff des Gerichtsstandes der beim Gymnasio 
Angestellten zur Richtschnur dienen. 

§ 20. 

Die am Gymnasio stehenden ordentlichen Lehrer bleiben in dem bisher zu¬ 
gestandenen Umfange von allen Personallasten ohne Unterschied, so wie von der 
Einquartierung in der durch die Verordnung vom 9ten Mai 1806 begründeten 
Beschränkung befreit. 

Die Wittwen und Kinder eines mit Tode abgegangenen Lehrers behalten auch 
künftig die ganze Einnahme ihres Erblassers in dem Quartal, in welchem der¬ 
selbe gestorben ist. Den Wittwen und den Kindern der bereits vor dem Jahre 1844 
Angestellten verbleibt der bisher übliche Anspruch auf die Einnahme des dem 
Sterbequartal folgenden Vierteljahres. 

§ 21. 

An Classengeld bezahlt jeder Schüler jährlich: 
in Prima 51 Rbthlr. 19 1/5 rbß. oder 32 Rthlr. Cour.; 
in Secunda 38 Rbthlr. 38 2/5 rbß. oder 24 Rthlr. Cour.; 
in Tertia 32 Rbthlr. oder 20 Rthlr. Cour.; 
in Quarta 25 Rbthlr. 57 3/5 rbß. oder 16 Rthlr. Cour.; 
in Quinta 19 Rbthlr. 19 1/5 rbß. oder 12 Rthlr. Cour. 

Wer im Laufe des Quartals' in die Schule einzutreten Erlaubniß erhält oder die¬ 
selbe zu verlassen genöthigt ist, hat gleichwohl das volle vierteljährliche Classen¬ 
geld zu bezahlen. 

*) den übrigbleibenden Sechstel erhält der Cantor. 
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Das Classengeld wird an den Director an einem, von demselben näher anzu¬ 
zeigenden Tage erlegt und von diesem die vorschriftsmäßige Vertheilung besdiafft. 

Außerdem haben die Schüler der dritten und vierten Classe bisweiter die im 
§ IS erwähnte Vergütung an den Schreib- und Rechnenmeister vierteljährlich zu 
entrichten. Gleicherweise bleibt es bis zu einer Regulierung des Geschäftskreises 
und der Dienststellung des Pedellen bei den herkömmlich an denselben zu zah¬ 

lenden Gebühren. 
Jeder Schüler hat beim Abgänge zur Universität an die Kasse der Bibliothek 

nach Maßgabe seiner Vermögensumstände einen vom Gymnasiarchalcollegio zu 
bestimmenden Beitrag von 4 Rbthlr., bis 16 Rbthlr. oder 2 Rthl. 24 Schill, bis 
10 Rthlr. Cour, zu entrichten. Dagegen wird während der Dauer der Schulzeit 
von den Schülern keine Abgabe an die Bibliothekskasse erlegt. 

§ 22. 

Dem Director und den Lehrern am Gymnasium dient eine von der Schleswig- 
Holstein-Lauenburgischen Kanzelei zu genehmigende Instruction zur Richtschnur, 
so wie in Hinsicht der Schulzucht auf die besonders zu verfassenden Schulgesetze 
verwiesen wird. Gleichfalls werden nähere Anordnungen über die Lehrverfassung 
und die Abgangsprüfungen vorbehalten. 

(Fortsetzung folgt) 

Klassenreise der 12 b nach Franken 

Vom 1. bis 13. Juni 1961 unternahm die Klasse 12b unter Leitung von 
Herrn Lorenzen eine Reise nach Nordbayern. Die vorwiegend nach kunst¬ 
geschichtlichen Gesichtspunkten festgelegte Route berührte die Orte Forch- 
heim, Münsterschwarzach, Würzburg, Creglingen, Mergentheim, Rothenfels 
und Aschaffenburg. Dank planvoller Vorbereitung im Unterricht mit Hilfe 
anschaulichen Bildmaterials gelang es, diese Reise zu einem echten Bildungs¬ 
erlebnis für alle Beteiligten zu machen. 

Das idyllische Forchheim gab bei regnerischem Wetter einen recht geruh¬ 
samen Auftakt, zumal in der Jugendherberge eine betont freundliche Atmo¬ 
sphäre herrschte, die in wohltuendem Gegensatz zu späteren Erfahrungen auf 
diesem Gebiet stand. Der 2. Juni diente einer umfangreichen Wanderung nach 
Schloß Banz und der berühmten Barockkirchc Vierzehnheiligen. Merkwürdi¬ 
gerweise bildete den Höhepunkt für viele von uns weniger die bedeutende 
Schöpfung Balthasar Neumanns, deren sehr lichtes Innere mit den für moder¬ 
nes Empfinden vielleicht zu bunten Prunkaltären eine gewisse Kälte aus¬ 
strahlte, als die Benediktinerabtei Banz, deren streng transzendente Würde 
den meisten viel näher ging. Wesentlich mitbestimmend für diesen Eindruck 
war allerdings die von echter Leidenschaft getragene Führung eines Benedik- 
tinermönchs, der es verstand, uns etwas von seiner visionären Empfindungs¬ 
kraft mitzuteilen und im Inneren des Gebäudes besondere „metaphysische“ 
Blickwinkel zu finden. Der Rückweg führte uns dann auf den Staffclberg, 
von dessen felsigem Gipfel sich eine weite Aussicht über das Maintal bot. 
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Die Benediktinerabtei Münsterschwarzach, unser nächstes Reiseziel, war 
wohl für alle ein neuer Höhepunkt - weniger wegen konkreter Sehenswürdig¬ 
keiten als wegen des psychologischen Reizes, den die klösterliche Atmosphäre 
auf uns Außenstehende ausübte. Diese Atmosphäre erlebten wir aus nächster 
Nähe, da wir im Abteigebäude wohnten und unsere Mahlzeiten dort ein¬ 
nahmen. Obgleich in den Worten der Mönche, die freundliches Interesse für 
uns zeigten, mitunter verhaltene Werbungsversuche für klösterliche Lebens¬ 
formen durchschimmerten, gewannen wir doch einen recht wertvollen Ein¬ 
druck vom weltanschaulichen Selbstbewußtsein und der inneren Ausgeglichen¬ 
heit dieser Menschen. Das Missionsmuseum vermittelte ein instruktives Bild 
von der auch heute noch intensiven missionarischen Tätigkeit der Benediktiner 
in südafrikanischen und fernöstlichen Gebieten. 

Auf der Durchreise nach Würzburg konnten wir Bamberg kennenlernen, 
dessen Besuch sich naturgemäß auf den Dom konzentrierte. Hier erwies sich, 
wie wesentlich eine wirklich gute Führung kunstgeschichtliche Eindrücke mit¬ 
prägen und den Sinn für ästhetische und geistige Ausdrucksformen wecken 
kann. Herr Steinart, dessen Name wegen des wohl allen unvergeßlichen Er¬ 
lebnisses hier genannt sein soll, vermochte durch universale Kenntnisse der 
Kunst- und überhaupt Geistesgeschichte jede Einzelheit in einen allgemeinen 
Rahmen zu stellen und so den Blick sofort auf das Wesentliche zu lenken. 
Seine Erläuterungen z. B. zum Hochgrab Heinrich II. und seiner Gemahlin 
Kunigunde waren - abgesehen vom rein interpretatorischen Wissen - von so 
viel ästhetischem Feingefühl für die besonderen Ausdruckmittel Tilman Rie¬ 
menschneiders getragen, daß man später beim Besuch verschiedener Museen 
sofort die Eigenarten dieses Künstlers herausspürte und eine viel vertrautere 
Beziehung fand. Beim Wahrzeichen deutscher Kunst, dem Bamberger Reiter, 
versäumte er nicht, bei der Deutung der dargestellten Person - ohne zu lang¬ 
weilen - auf die wissenschaftliche Problematik einzugehen, und im Garten 
zur angrenzenden Alten Hofhaltung ließ er inmitten der Domherrenhöfe 
stimmungsgerecht mittelhochdeutsche Verse Walthers von der Vogelweide er¬ 
klingen. 

So unwürdig und mangelhaft die Unterbringung in der Jugendherberge zu 
Würzburg, unserer nächsten Station, war, so gefällig wirkte diese Stadt durch 
das stille Grün ihrer waldigen Berghänge sowie durch mancherlei wertvolle 
Kunstschätze. Die Residenz, von Balthasar Neumann, Maximilian von Welsch 
und Lukas von Hildebrandt in verschwenderischer Buntheit und Großzügig¬ 
keit ausgestattet, verlebendigt am deutlichsten das echt barocke Lebensgefühl: 
weite Treppen mit faustischen Perspektiven und raffiniert gewölbte, grenzen¬ 
los ausladende Deckenfresken, wie besonders jenes der vier Erdteile des Italie¬ 
ners Tiepolo, bewirken eine dynamische Auflösung jeder körperlichen Gebun¬ 
denheit, die sich auch dem nüchternen Betrachter enthusiastisch mitteilt. Zu 
einem mehr vordergründig sensationellen Erlebnis wurde ein Aufstieg zur 
Festung Marienberg. Mittelalterliche Burgromantik mit Zugbrücke und unein¬ 
nehmbarem Turm bildet hier einen reizvollen Gegensatz zum unten flutenden 
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Verkehr der Innenstadt. Ebenfalls auf einem Berghang liegt die von Balthasar 
Neumann erbaute Wallfahrtskirche „Käppele“, ihre im Gegensatz zur Resi¬ 
denz rokokohaft spielerische Form fügt sich anmutig in die Umgebung ein. Die 
Gartenbaukunst des Rokoko zeigte uns beispielhaft der Hofgarten des Lust¬ 
schlößchens zu Veitshöchheim, einem 7 km mainabwärts gelegenen Dorf, das 
wir nach einer Dampferfahrt besuchten. Die geometrische Strenge dieses 

Fröhliche Fahrt auf dem Main 

Rokokogartens, der als besterhaltener in Deutschland gilt, wird angenehm 
aufgegliedert durch gefällige Steinbildwerke von Ferdinand Dietz. 

Nicht zuletzt infolge der ausgezeichneten Führung im Bamberger Dom 
erwies sich dann auch der Besuch von Creglingen als besonders sinnvoll, denn 
auch hier war es wieder ein Werk des uns nun schon vertrauteren Tilman 
Riemenschneider, dem unser Aufenthalt galt. Der wohl 7 Meter hohe Maricn- 
altar der in der Nähe dieses Dorfes gelegenen Herrgottskirche bezwingt den 
Betrachter einerseits durch die distanzgebietende Strenge seiner hochgotischen 
Erhabenheit und ergreift doch durch die zartmenschliche Darstellung des 
Marienlebens. Die noch im fertigen Schnitzwerk pulsierende Innigkeit seeli¬ 
schen Empfindens, wie Riemenschneider sie besonders zierlich in der Bewegt¬ 
heit der Hände zu zeigen wußte, machen diesen Altar zu einem Kunsterlebnis, 
ganz unabhängig von der religiösen Stellung des Betrachters. Die beschauliche 
Lage der Kirche, die sich ganz außerhalb des Dorfes in die unberührte Stille 
der Landschaft einbettet, intensiviert noch den Eindruck verinnerlichter 

Schönheit. 



Glücklicherweise atmete auch Bad Mergentheim eine Atmosphäre dörflicher 
Ruhe - ganz unberührt von den Erscheinungsformen mondäner Plutokratie, 
wie man sie in einem „Bad“ so häufig vorfindet. Und auch hier beherrschte 
ein Kunstwerk religiösen Inhalts unsere Eindrücke: das Bildnis der Madonna 
von Matthias Grünewald in dem nahe gelegenen Stuppach. Hier zeigte sich 
allerdings, wie beeinträchtigend die durch Erfordernisse des Tourismus be¬ 
dingte Einschaltung der Technik wirken kann. Die zwecks schnellerer „Durch¬ 
schleusung“ der Besucher und besserer kommerzieller Auswertung auf Ton¬ 
band abgespielten „Erläuterungen“ zu Grünewalds Maltechnik sowie den 
inhaltlichen Details seines Werkes hinterließen einen etwas störenden Nach¬ 
geschmack und brachten das Gemälde um einen Teil seiner Wirkung. 

Das malerische Rothenfels am Main bildete einen weiteren landschaftlichen 
Höhepunkt. Die in einer. Burg auf rotem Sandsteinfelsen gelegene Jugend¬ 
herberge erwies sich als glänzender Ausgangspunkt für Spaziergänge hoch 
über dem Maintal. 

Den Abschluß unserer Reise bildete Aschaffenburg, das an sich wenig 
wesentliche Sehenswürdigkeiten bot. Das Renaissanceschloß Johannisburg 
konnte wegen seines schlecht erhaltenen Zustandes einen Vergleich mit ähn¬ 
lichen Bauwerken, die wir von anderen Orten her kannten, nicht aushalten. 
Schon ansprechender für unsere Geistesrichtung war naturgemäß das Pompc- 
janum, die freie Nachbildung eines römischen Hauses. Erwähnenswert ist noch 
der Park Schönbusch, in dem ein klassizistisches Lustschlößchen durch seine 
erlesenen Louis XVI.-Möbel gefiel. 

Auf der Rückfahrt machten wir sinnvollerweise noch für einige Stunden 
in Frankfurt Station, um dem Goethehaus und z. T. dem Dom einen Besuch 
abzustatten. Rückblickend steht wohl für jeden fest, daß diese Reise alle 
kunstgeschichtlichen und landschaftlichen Erwartungen erfüllt und das Gefühl 
eines bleibenden Wertes hinterlassen hat. Bruder 

Pastor Ludwig Grube (Abitur 1909), Überlingen/Bodensee 

Mein erster Tag im alten Christianeum 

Vor reichlich 54 Jahren ist es gewesen, als ich zum erstenmal durch die 
Königstraße in Altona der Hoheschulstraße zustrebte. Es war einen Tag vor 
dem Beginn des neuen Schuljahres 1906. Vor einem Jahre hatte ich in meiner 
Heimatstadt Marne das Einjährigenexamen sehr leicht bestanden; denn mir 
war die mündliche Prüfung erspart worden. Da meine Absicht war, Theologie 
zu studieren, holte ich unter der freundlichen Anleitung zweier Professoren 
unserer Realschule, die aber tüchtige Altsprachler waren, die sechs Jahrgänge 
Latein und die drei Jahrgänge Griechisch nach, die ich für die Aufnahme ins 
Gymnasium brauchte. Gleichzeitig tat es auch der Sohn des einen der beiden 



Professoren, so daß wir bei seinem Vater wenigstens gemeinsam arbeiten 
konnten. Sein Vater hat uns allerdings, wenn er nicht ganz mit uns zufrieden 
war, mit dem Satz geschreckt: „Auf das Gymnasium kommt nur die Elite!“ 
Bei ihm hatten wir Griechisch, das uns im Anfang natürlich schwerer wurde 
als Latein. Latein hatte ich allein bei einem jüngeren Professor, der sich, nach¬ 
dem er die notwendige Grammatik mit mir durchgegangen war, darauf be¬ 
schränkte, mich arbeiten zu lassen und nur meine Arbeit und ihren Erfolg zu 
kontrollieren. Seine Methode war für mein Empfinden sehr fruchtbar und 
erwies sich auch bei der Aufnahmeprüfung ins Christianeum als sehr gut. Ich 
war zur absoluten Selbständigkeit von ihm geführt worden. Aber der grie¬ 
chische Unterricht war auch sehr gut gewesen. Der Vater meines Jugend¬ 
freundes war ein leidensdiaftlicher Humanist und hat wohl immer ein wenig 
darunter gelitten, daß er an der Realschule nicht Altsprachler sein konnte. 

* Doch ich kehre zurück in die Königstraße. Für den jungen Kleinstädter war 
alles, was er sah, ein großes Erlebnis. Wohl hatte er Hamburg schon vor ein 
paar Jähren gesehen, als Hamburger Bekannte ihn eingeladen hatten. Es war 
in dem Jahre, als das große Primusunglück mit dem Eilbeker Gesangverein 
geschah, wobei hundert Menschen nahe vor dem Ende der Fahrt bei einem 
Schiffszusammenstoß ihr Leben gelassen haben. Die damalige große Trauer 
in Eilbek, in dem meine Gastgeber wohnten, ist mir noch heute lebhaft gegen¬ 
wärtig wie ich auch die Beerdigung dieser hundert Opfer nicht vergessen 
werde an der ich teilnahm. Oft habe ich, als ich 15 Jahre später nach Hamburg 
berufen wurde, an der Begräbnisstelle dieser Opfer, ihrer gedenkend, gestan¬ 
den, ohne zu ahnen, welche Opfer uns 1943 noch bevorstanden. 

Als ich in die Hohcschulstraße einbog, schlug mir doch das Herz fast hörbar 
im Gedanken an das Kommende. Ich wurde in die Obersekunda eingewiesen, 
in die ich aufgenommen werden wollte. Da empfing mich ein Herr mit einem 
sehr gepflegten weißen Vollbart verhältnismäßig freundlich. Er sagte etwa, 
ich hätte ja Großes vor, und er wünsche mir Glück für diesen Vormittag. 
Dann nahm er das Lateinlehrbuch für Obersekunda, wie er mir nach der 
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Writjnaditlidic Musik 
in der Aula des Christianeums 

am Mittwoch, 20. Dezember 1961, 17 Uhr. 

Alle Eltern und ehemaligen Christianeer sind herzlich eingelade 
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Prüfung sagte, vor und gab mir einen Abschnitt, den ich aus dem Deutschen 
ins Lateinische zu übersetzen hatte. Ich ging daran und kam wohl auch inner¬ 
halb der Zeitspanne, die dafür gesetzt war, damit zurecht. Als ich ihm sagte, 
daß ich fertig sei, nickte er mir freundlich zu und nahm das Heft an sich. Ich 
erinnere mich nicht, besondere Sorge gehabt zu haben, daß ich es schlecht 
gemacht hätte. Vielleicht lag das daran, daß mir dieser feine Herr Professor 
mit seinem schönen weißen Bart recht sympathisch war. Als er meine Über¬ 
setzung las, sah ich ihn ein paarmal einen roten Strich machen; aber auch das 
regte mich nicht sonderlich auf. Daß ich, der ich neben anderer Arbeit in einem 
Jahre alles Latein und Griechisch bis zur Obersekunda mir hatte aneignen 
müssen - dazu war mein Pensum weit umfangreicher, als es in den sechs 
Gymnasialklassen war, weil ich alles ganz durcharbeiten mußte, während auf 
dem Gymnasium nur eine Auswahl gelesen wurde - mußte ja im Gefolge 
haben, daß noch nicht alles vollkommen sein konnte. So sagte denn mein 
zukünftiger Klassenlehrer zu mir: „Sie haben einige Fehler dabei gemacht; 
aber ich habe Ihnen auch einen Text gegeben, der erst für die Klasse vor¬ 
gesehen ist, in die Sie hineinwollen.“ Ich antwortete ganz unbefangen: „Herr 
Professor, ich bin mit dem Vorsatz nach Altona gekommen, tüchtig zu arbei¬ 
ten“, worauf er die Entscheidung mir sagte: „Ich setze mich für Ihre Auf¬ 
nahme ein.“ Es war natürlich noch eine griechische Prüfung zu machen, die 
ihn aber auch nicht von seinem Entschlüsse abbrachte, für meine Aufnahme 
einzutreten. Er hat es dann auch treulich getan. 

Ich glaubte nun mit der Prüfung fertig zu sein; aber ich hatte mich geirrt. 
Ich wurde nun in den gegenüberliegenden Flügel des Gymnasiums zu einem 
anderen Professor gebracht, der einen sehr versonnenen Eindruck machte, wie 
wir es auch im Unterricht dann jede Stunde erlebten. Er schien mit seinen 
Gedanken zunächst immer weit weg zu sein. Was ich damals nicht wußte, war, 
daß er, auch ein ergrauter Herr, als tüchtiger Mathematikprofessor bekannt 
war. Ich wurde von ihm aufgefordert, auf dem hohen Podium des Physiksaals 
an die Tafel zu gehen, wobei er mir sagte, er wolle mich in Physik prüfen. 
Ich weiß noch heute nicht, wie er dazu kam. Ich war in Mathematik immer 
gut gewesen. Nun sagte er mir, ich solle ihm einen etwas schweren Dreieck¬ 
satz beweisen. Das ganze Jahr hatte ich mich um Mathematik nicht geküm¬ 
mert, weil ich reichlich mit den alten Sprachen zu tun hatte und kein ver¬ 
nünftiger Mensch daran denken konnte, daß ich in Mathematik geprüft wer¬ 
den könnte. Ich zeichnete die Dreiecke an die Tafel; aber dann war ich völlig 
ratlos. Es war ein Satz, den ich sonst mühelos hätte beweisen können. Der Pro¬ 
fessor sagte wiederholt: „Fangen Sie doch endlich an!“ Und als ich immer noch 
ratlos dastand, sagte er: „Was wollen Sie dann bei uns, wenn Sie nicht einmal 
diesen Satz beweisen können?“ Da antwortete ich ihm: „Warum werde ich 
denn in Mathematik geprüft? Ich bin Realschüler und habe die Einjährigen¬ 
prüfung hinter mir mit Befreiung von der mündlichen Prüfung. Ich habe 
doch mehr Mathematik gelernt als auf dem Gymnasium.“ Da sah er mich 
betroffen an und fragte: „Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?“ Er 



besann sich einen Augenblick und meinte: „Dann brauche ich Sie nicht zu 
prüfen. Kommen Sie; wir sind fertig!“ Ich mußte dann noch einen Augenblick 
warten bis mir mitgeteilt wurde, diesmal wieder von meinem zukünftigen 
Klassenlehrer: „Sie haben die Prüfung bestanden und sind jetzt Obersekun¬ 
daner des Königlichen Christianeums. Ich gratuliere Ihnen. Kommen Sie 
morgen zum Unterricht in die Klasse, in der ich Sic geprüft habe!“ Mit einem 
warmen Händedruck entließ mich der längst verewigte Professor Vollbrecht. 
Hier war die Entscheidung für mein Lehen gefallen. Ich glaube, ich würde nie 
auf einem andern Gymnasium so restlos zufrieden gewesen sein wie auf dem 
Königlichen Christianeum. 

Unser Winterfest 1961 

Zum 12. Male nach dem letzten Krieg fanden sich Eltern, Schüler, Freunde 
und Lehrer des Christianeums festlich in der Elbschloßbauerei zusammen. 

Wie in früheren Jahren standen alle drei Säle zur Verfügung. Leider fiel die 
Musik in dem einen Raum den finanziellen Nöten des Festausschusses zum 
Opfer. Das ist bedauerlich. Für die ältere Generation war der Tagesraum mit 
seiner Musik aus vergangenen Zeiten ein liebgewordener Raum; hier sah man 
früher auch Siebzigjährige zu Walzer- und Polkamusik sich im Takte drehen. 
In Erinnerung an diese gewesenen Feste waren die Gesichter der wenigen 
Gäste dieses Raumes nachdenklich und ernst; es fehlte etwas: die beschwingte 
leichte Musik. Nur in einer Ecke sah man einen kleinen Kreis junger Herren 
in der Stille dieses Saales von vorhergegangenen Anstrengungen sich erholen. 

Altgewohnt war das Bild im Teesaal: ohrenbetäubende heiße Musik in 
heißer Luft, beschwingte Paare, eine Fülle von Menschen, ein Schieben und 
Drängeln wie in einer Hamburger Hauptstraße auf dem Bürgersteig kurz 
nach Arbeitsschluß, strahlende Gesichter der Jugend; das ist „unser Fest“. 

Wieder ein anderes Bild, eine andere Stimmung im großen Saal! Da gab 
cs zunächst die Darbietungen der Schule. Die Gymnasiasten zeigten, was ein 
schwitzender Musiklehrer im Ernstfall aus ihnen herausholen kann. An¬ 
erkennung fanden die kurzen Solopartien eines ganz jungen Sängers. Die 
„ Jagdkantate“ bot in ihrer frischen Weise einen munteren Auftakt des Abends. 
Der Höhepunkt des Programms war die Ausführung der Schuloper „Die 
Bremer Stadtmusikanten“. Ein Musiker und ein Mathematiker hatten sich zu¬ 
sammengefunden, den Gästen mit gut kostümierten jungen Schauspielern der 
6. Klassen, mit theatralischen Tricks und sogar farbigen Beleuchtungseffekten 
das Grimmsche Märchen in Ton und Musik vorzuführen. Das Wort von den 
„vielen Köchen“ und dem „verdorbenen Brei“ hat sich hier nicht bestätigt. 
Die Zusammenarbeit von zwei Männern mit so verschiedenartigen Interessen¬ 
gebieten hat so gute Arbeit geleistet und die Jungen zu so begeistertem Mit¬ 
wirken veranlaßt, daß der Beifall nicht enden wollte und zwei Wiederholen- 



gen in der Aula des Christianeums bekannt gegeben wurden. Manch ein Gast 
wird gern die 2. oder 3. Ausführung erleben wollen. 

Der große Saal bot im Vergleich zu früheren Jahren diesmal ein anderes 
Bild. Auf Anregung des Elternrats am Christianeum hatte eine ganze Reihe 
von Eltern sich nach der Klassenzugehörigkeit ihrer Söhne zusammengesetzt. 
Etwa der halbe Saal bekam so das Aussehen von Versammlungen unterein¬ 
ander bekannter Familien. Die Eltern einer Klasse, die durch ihre Söhne ver¬ 
bunden sind, aber sich so selten im Laufe des Jahres sehen, hatten Gelegenheit, 
bei einem guten Trunk Gedanken untereinander und mit dem Klassenlehrer 
auszutauschen. Wenn dieser Brauch in späteren Jahren allgemein werden 
sollte (und das wäre sehr zu begrüßen), dann könnte das Winterfest einen 
ganz neuen Charakter bekommen, den eines Festes der Christianeerfamilien. 
Vielleicht könnte dann auch die doch recht nüchterne Umgebung des großen 
Saales einen etwas heimischeren Ton bekommen. Für die Tanzkapelle, die 
abwechselnd jung und alt zu ihrem Recht kommen ließ, gab es wohl bei allen 
nur anerkennende Worte. Die Stimmung war gut, vielleicht grade darum so 
gut, weil hier im großen Saal beim Tanz für jedes Paar genügend Tanzfläche 
vorhanden war. 

Die Besucherzahl reichte nicht ganz an die des Vorjahres heran. Aber wenn 
der Wirt auf seine Kosten gekommen ist und wenn die Finanzabrechnung 
keinen Unterschuß ergab, werden wohl alle zufrieden sein, auch der Vor¬ 
sitzende des „Vereins der Freunde des Christianeums“ und der Oberstudien¬ 
direktor und Leiter des Christianeums, für die diese alljährliche Veranstaltung 
ein repräsentatives Hervortreten in der Öffentlichkeit bedeutet. 

Zur gleichen Zeit konnte die Schülerzeitschrift „Die Lupe“ ihr zehnjähriges 
Jubiläum feiern. Nicht jede Schule hat ihre Schülerzeitschrist so lange halten 
können. Die finanziellen Sorgen erfordern einen guten Berater in Geld¬ 
angelegenheiten. Redaktion und Vertrieb in Händen der Schüler geben den 
Beteiligten aber einen ersten Eindruck in allerlei praktische Fragen der Wirt¬ 
schaft. Das ist eine wertvolle Ergänzung des Unterrichts; die Mitarbeit an der 
„Lupe“ dient also auch der Erziehung. Nissen 

Die Pfingsttagung des Deutschen Altphilologen-Verbandes 

in Hannover 

(23.-27. $.1961) 

Da der Referent einigen Anteil an der Organisation von Tagungen gehabt 
hat, kann er die Leistung der niedersächsischen Kollegen in dieser Hinsicht 
aus eigener Erfahrung beurteilen und ist in der angenehmen Lage, seine unein¬ 
geschränkte Anerkennung aussprechen zu müssen. Die Organisation der 
Tagung war vorzüglich und das Kaiser-Wilhelms-Gymnasium ein idealer 
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Tagungsort. Die Veranstaltungen, seien es nun die Ausflüge, die Stadtrund¬ 
fahrten, der Theaterabend im Park von Herrenhausen - alles war bestens 
vorbereitet und infolgedessen für die Tagungsteilnehmer höchst erfreulich. 
Nicht vergessen sei auch in diesem Zusammenhang ein kleines lateinisches 
Spiel, das Schüler einer 7. Klasse während des Gesellschaftsabends in den 
Maschsee-Gaststättcn aufführten. Der große Theaterabend bot eine Auf¬ 
führung des „Ödipus auf Kolonos“ in griechischer Sprache durch die Göttinger 
Studentenbühne; leider wurde nicht, wie im Programm angekündigt, mit 
Masken gespielt, was der Monumentalität dieses Alterswerkes gut entsprochen 
hätte, aber auch so war die Wirkung des Sophokleischen Wortes bewegend 
und bedeutend trotz gewisser Einschränkungen, die man bei der Aufführung 
als Bühnenveranstaltung hätte machen können, was aber nach dem Beifall zu 
urteilen sichtlich niemand wollte. Nach der Aufführung wurde der Park für 
uns festlich erleuchtet, so daß dieser einzige regenfreie Abend der Tagung 
einen im wahrsten Sinne illustren Abschluß erhielt. 

Die Tagung selbst begann mit der festlichen Eröffnung im Galeriegebäude 
von Herrenhausen. Die Zahl der Ansprachen war eindrucksvoll, und die 
Worte klangen verheißungsvoll für den, der vielleicht zum erstenmal der¬ 
artiges erlebte. Wie etwa vor vier Jahren in Hamburg und vor zwei Jahren 
in Stuttgart versicherte uns der zuständige Kultusminister seiner ehrlichen 
und auch vor Taten nicht zurückschreckenden Zuneigung zu unseren Diszipli¬ 
nen, begrüßten uns Bürgermeister und Magnifizenz, mit einem Wort: wir 
sahen uns von Freunden und Wohlwollen umgeben. Wie bei den früheren 
Anlässen Herr Haag, so mußte allerdings jetzt auch der erste Vorsitzende des 
DAV Herr Walter, mit dem ehrlichen Dank doch auch einige Sorgen unseres 
Verbandes aussprechen; denn, das ist das Bedenkliche an diesem Vorgang: die 
Sorgen mehren sich eigentlich von Jahr zu Jahr und wollen trotz aller Sym¬ 
pathiekundgebungen bei festlichem Anlaß aus unserem Alltag nicht schwin¬ 
den. Den Abschluß dieser Veranstaltung bot der Festvortrag von Prof. 
Rüstow-Heidelberg, der sicherlich an anderer Stelle veröffentlicht wird und 
dessen Inhalt ich nicht zu referieren versuchen werde, genau so wenig wie die 
Vorträge der übrigen Redner. 

Aber ohne auf Inhalt und Gehalt der durchweg höchst interessanten Refe¬ 
rate im einzelnen einzugehen, kann ich nicht umhin, auf eine letztlich doch 
ärgerliche Tatsache hinzuweisen. Offenbar war den Rednern eine Redezeit 
vorgeschrieben worden, was ja auch für die Aufstellung und Durchführung 
eines Programms unbedingt erforderlich ist, aber - die Redner hatten nicht 
alle ihre Referate auf die ihnen zugestandene Zeit hin angelegt und boten 
nun zum Teil, besonders gegen Ende ihrer Ausführungen, zwar erstaunliche 
Leistungen in der beschleunigten Verlesung ihrer Manuskripte, nahmen damit 
aber dem verwirrten Zuhörer auch die letzte Möglichkeit, den klugen und 
durchdachten Ausführungen geistig zu folgen. In diesem Zusammenhang sei 
noch eine, zugegebenermaßen etwas boshafte Frage gestattet. Wie kann 
"erade bei’uns, die wir doch auch die antike Rhetorik und ihre Regeln Studie- 



ren, der Unterschied zwischen einer Rede und einer Schreibe so wenig bekannt 
sein, wie man es bei einigen Beiträgen in Hannover bekümmert feststellen 
mußte? Man kann doch eine u. U. ganz neuartige, in der Studierstube in tage¬ 
langer Arbeit gewonnene Einsicht nicht dem Zuhörer, sit venia verbo, in 
rasender Geschwindigkeit wie einen Doktorhut auf den Kopf drücken, ohne 
daß jener sich in eine Narrenkappe verwandelt! Hier ist doch wohl eine ge¬ 
wisse, allerdings häufig anzutreffende Verkennung der Sachlage festzustellen. 
Entweder man schreibt einen Artikel, den der Leser im Druck mit Freude und 
Gewinn aufnehmen und überdenken kann, oder man spricht zu seinen 
Zuhörern. Einen wissenschaftlichen Artikel schnell zu verlesen, zum Teil ohne 
die Zuhörer auch nur einmal anzublicken, das ist eigentlich wenig fruchtbar. 
Als nicht genug zu rühmendes rhetorisches Vorbild sei hier der Engländer, 
Prof. Ronald Syme-Oxford, zu preisen, dessen Ausführungen über Tacitus 
bis zum letzten Wort und in jeder Nuance verständlich waren, trotz der im¬ 
merhin weniger vertrauten englischen Sprache. Hier sprach ein Kenner 
seines Gegenstandes, der bewußt schwierige und allzu komplizierte Zusam¬ 
menhänge der schriftlichen Darstellung überlassen hat, die wir ja alle kennen. 

Nachdem am Mittwochnachmittag die Professoren Diller-Kiel und Gigon- 
Bern über Thukydides und Platon gesprochen hatten, bot der Donnerstag¬ 
vormittag jeweils Parallel-Vorträge, über die am Nachmittag Aussprachen 
stattfanden. Diese begrüßenswerte Form der Einbeziehung der Zuhörer ist 
ohne Einschränkung zu bejahen, nur fragt es sich, ob nach den Erfahrungen in 
Stuttgart und Hannover nicht doch noch die Form verbesserungsfähig ist. An 
diesem Nachmittag fand auch eine Sitzung des erweiterten Vorstandes statt, 
auf der Herr Walter sehr herzliche, mit großem Beifall aufgenommene Worte 
für den langjährigen ersten Vorsitzenden unseres Verbandes, Herrn Haag- 
Tübingen, fand, der vor kurzem seinen 60. Geburtstag begangen hatte. Die 
Berichte aus den einzelnen Ländern, die bei dieser Gelegenheit gegeben wur¬ 
den, waren keineswegs allzu ermutigend. Zu einem bedenklichen Rückgang 
des altsprachlichen Gymnasiums in Nord-Deutschland kamen sehr besorgnis¬ 
erregende Meldungen über die Einschränkung des Lateinunterrichts an den 
neusprachlichen Gymnasien in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, 
die den Sinn dieses Unterrichts gefährden und das sog. große Latinum weiter 
entwerten; Sorgen, die bei der Aussprache im großen Kreis am Freitagabend 
noch einmal unüberhörbar laut wurden. 

Am Freitag hatten außer dem schon erwähnten englischen Redner die 
Professoren Büchner-Freiburg (Scipios Traum und sein Zeitbezug), Vogt- 
Tübingen (Die Sklavenforschung in der westlichen Welt) und Vittinghoff- 
Kiel (Die Sklavenforschung in der Sowjet-Union) gesprochen. Am Sonnabend- 
vormittag klang die Tagung mit den Vorträgen der Professoren Richter- 
Göttingen (Staat, Gesellschaft und Dichtung in Rom im 3. und 2. Jahrhundert) 
und Straub-Bonn (Die Himmelfahrt des Julianus Apostata) aus. - Der Ta¬ 
gungsort für das Jahr 1963 wird auf der Vertreterversammlung am 2. Juni 
1962 in Kassel bestimmt werden. Hansen 
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FAMILIEN-NACHRICHTEN 

Verstorben : 

Hermann F. Reemtsma, Fabrikant, im 69. Lebensjahr, Hamburg-Großflottbek, 
Parkstr. 51, am 18. 6. 1961 

Eduard Oetling, Kaufmann, geb. 27. 9. 1898, Hamburg-Othmarschen, 
Bernadottestr. 283, am 5. 6. 1961 

Ludwig Schmidt, Reichsangestellter i. R., geb. 1873, Abgang Christ. 1889, 
Hamburg-Altona, Ottenser Hauptstr. 46, am 11. 7. 1961 

Dr. phil. Ferdinand Schultz, Pastor i. R., geb. 14. Okt. 1864, Schüler des Chri- 
stiancums 1880—1884, Lehrer am Christianeum 1891—1892, Rendsburg- 
Büdelsdorf, Hollcrnstr. 30a, am 15.7.1961. 
Paltor F. Schultz veröffentlichte noch im hohen Alter von 95 Jahren die 
Untersuchung „Lukas 2,14 - eine textkritische und exegetische Studie“ in 
Heft 2 des 15. Jahrgangs (Dezember 1959) des „Christianeums“. In dem¬ 
selben Heft richtete er einen Weihnachtsgruß an alle ehemaligen Christianeer. 

Verlobt: 

Bernhard Richter, Studienassessor, mit Fräulein Erika Müller, Hamburg- 
Wandsbek 1, Waldfrieden 5, Pfingsten 1961 

Wolf Lange mit Fräulein Rita Brandt, Hamburg-Altona, Fischersallee 20, im 
Oktober 1961 

Vermählt: 

Uwe Lüth, Wentorf (bei Hamburg-Bergedorf), Am Schulenbrock 4 

Hans Günther Rühen (Abgang vom Christianeum Ostern 1951) mit Ruth, 
geb. Bacharach, Hoisbüttel (bei Ahrensburg) am 27. 10. 1961 

Geboren: 

Tochter Katharina am 12. 6. 1961, Pastor Friedrich Wilhelm Kicseritzky und 
Frau Anneliese, geb. Kloh, Lübeck, Stadtweide 37 

Tochter Sigrid am 20. 6. 1961, Jürgen Heuer und Frau Irene, geb. Waller, 
Mannheim-Sandhofen, Ziegelgasse 38 

Tochter Michaela am 26. 6. 1961, Gerd F. Claassen und Frau Eva, geb. Wille, 
Säo Paulo (Brasilien) Caixa Postal 4303 

Tochter Isabel am 6. 8. 1961, Eberhard Brandau und Frau Jutta, geb. Rumpf, 
Hamburg-Großflottbek, Cranachstr. 31 

Suchanzeige: 

Die Deutsche Bücherei in Leipzig, Gesamtarchiv des deutschsprachigen Schrift¬ 
tums, sucht Heft 1 vom Jg. 2 (1940) unserer Zeitschrift „Christianeum“. Wer 
könnte dies Heft der Deutschen Bücherei überlassen? Nachridit erbeten an den 

Schriftleiter. 
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Veröffentlichungen : 

Schriftleitung des „Christianeum“ und „Lehrerbibliothek des Christianeums“ 
bitten alle ehemaligen Christianeer, von ihren Veröffentlichungen (auch Zeit¬ 
schriftenaufsätzen) der Lehrerbibliothek ein Exemplar zur Verfügung zu stel¬ 
len. Sie sollen in einer Bücherecke bibliographisch verzeichnet und evtl, be¬ 
sprochen werden. 

Ehrungen: 

Die ehemaligen Christianeer werden gebeten, Ehrungen, Ernennungen, Pro¬ 
motionen, bestandene Examen usw. der Schriftleitung zum Zwecke der Mittei¬ 
lung im „Christianeum" anzuzeigen. 

Verein der Freunde des Christianeums e. V. 

Nach § 5 der Satzung ist der Beitrag (jährlich DM 6,—) zu Beginn des Geschäfts¬ 
jahres fällig, d. h. kurz nach Ostern. Für das laufende Geschäftsjahr sind einige 
Mitglieder mit der Zahlung noch im Rückstand. Diese Säumigen bitte ich um 
Überweisung auf eines der Konten des Vereins 

1. Postscheckkonto: Hamburg Nr. 402 82 

oder 

2. Neue Sparcasse von 1864 in Hamburg, Konto-Nr. 42/42129 

(Konteninhaber beidemal: „Verein der Freunde des Christianeums“). 

Barzahlung an den Hausmeister des Christianeums ist möglich. 

Bei Überweisung bitte deutlich Namen und Anschrift angeben; es gibt unter den 
Mitgliedern viele gleichlautende Namen. Bitte keine Postanweisung ins Haus oder 
in die Schule schicken! Spenden an den „Verein der Freunde des Christianeums“ 
sind gemäß St. Nr. 212 K 498 452 des Finanzamtes für Körperschaften in Hamburg 
im Rahmen des gesetzlich zugelassenen Höchstbetrages abzugsfähig bei der Ein¬ 
kommen- und der Lohnsteuer. Der Verein stellt für jede Spende von mindestens 
DM 10,— unaufgefordert einen Spendenschein aus. 

Bemerkenswerte Spenden seit dem letzten Bericht sind eingegangen von den 
Damen, Herren bzw. Firmen: Berendsohn, Margarine-Werke Elbgau, Menck und 
Hambrock, Ph. F. Reemtsma, Owsnicki, K. Eckelmann, Dr. H. Jungmann, 
A. Kämpf, von Lindeiner-Wildau, H.-R. Köster, Dr. E. Reinecken, Dr. M. Raabe, 
Reg.-Dir. O. Böthe, Dr. K.-U. Ranke, Essigkühne-Zentrale. 

Dr. N. W. Nissen, Hamburg-Altona 1, Julienstr. 1, Tel. 89 28 79. 
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Vereinigung ehemaliger Christianeer (V. e. C.) e. V. 

Der Kassenwart 

Hiermit bitte ich alle Mitglieder, den für das Geschäftsjahr 1961 fälligen 
Beitrag recht bald zu überweisen. Außerdem bitte ich, noch rückständige Bei¬ 
träge aus den Jahren 1959 und 1960 möglichst bald zu zahlen. (Postscheck¬ 
konto Hamburg 107 80; Haspa v. 1827, Nr. 38/422176). Allen pünktlichen 
Zahlern herzlichen Dank. Detlef Walter 

Weihnachtsversammlung 

der Vereinigung ehemaliger Christianeer 

Die seit Bestehen des V.e.C. übliche Zusammenkunft der ehe¬ 

maligen Schüler und Lehrer des Christianeums und der jetzigen 

Mitglieder des Lehrerkollegiums „zwischen den Festen“ findet 

am 29. Dezember 1961, 20 Uhr, 

wieder im „Haus Hochkamp“ neben dem S-Bahnhof Hochkamp 

statt. Alle Genannten sind herzlich willkommen. 

Im Rahmen der Zusammenkunft findet dieses Mal eine kurze 

Mitgliederversammlung zwecks Neuwahl der Vorstandsmitglie¬ 

der (sprich: Mitarbeiter) statt. Auch über eine geringe Erhöhung 

des Mitgliedsbeitrages wegen der erhöhten Kosten des „Chri¬ 

stianeums“ soll gesprochen werden. Der Vorstand 
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